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Fa. SWN Bäder und Freizeit GmbH
Antrag auf Erteilung einer verbindlichen Auskunft gemäß § 89 Absatz 2 AO
Ihr Antrag vom 12.05.2016

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihr Auskunftsersuchen beantworte ich wie folgt:

1 Vorbemerkung

Die Verluste der Fa. SWN Bäder und Freizeit GmbH können im Rahmen des steuerlichen
Querverbundes nach wie vor nur mit Gewinnen der Versorgungssparte der Fa. SWN Stadt
werke Neumünster GmbH auf Ebene der Fa. SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen
GmbH verrechnet werden, wenn nach dem Gesamtbild der tatsächlichen Verhältnisse objek
tiv eine enge wechselseitige technisch-wirtschaftliche Verflechtung von einigem Gewicht
zwischen dem Betrieb Versorgung (SWN Stadtwerke Neumünster GmbH) und dem Betrieb
Bäder (SWN Bäder und Freizeit GmbH) gegeben ist.

II Verbindliche Auskunft

Zu der unter Abschnitt D Ihres Antrages formulierten Rechtsfrage 1:

Es ist zutreffend, dass durch die geplante beihilferechtliche Betrauung der Fa. SWN Bäder
und Freizeit GmbH auf der Grundlage des Entwurfs eines Betrauungsbeschlusses vom
15. April 2016 an sich die tatsächliche Durchführung des Ergebnisabführungsvertrages
zwischen der Fa. SWN Stadtwerke Neumünster Beteiligungen GmbH und der Fa. SWN
Bäder und Freizeit GmbH, insbesondere durch die beihilferechtliche Uberkompensations
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regelung des Punkt VI. des Betrauungsbeschlusses, nicht in Frage gestellt wird.

Zu der unter Abschnitt D Ihres Antrages formulierten Rechtsfrage 2:

Wird für Zuwendungen der öffentlichen Hand die Form eines Betrauungsaktes gewählt,

präjudiziert dies nicht die Entscheidung, ob ein Entgelt für eine steuerbare Leistung oder ein

echter Zuschuss vorliegt. Dies ist anhand der Grundsätze des Abschnitts 10.2 UStAE zu

entscheiden.
Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass mit dieser Auskunft nicht über die Frage entschie

den wird, ob es sich bei den im Betrauungsakt genannten Ausgleichszahlungen um ein

Entgelt für eine im Rahmen eines Leistungsaustausches erbrachte Leistung oder um einen

echten Zuschuss handelt.

Gemäß Steuerauskunftsverordnung (StAuskV) und den Regelungen der Textziffern 3.6 if.
des Anwendungserlasses zu § 89 der Abgabenordnung (AEAO) habe ich ausdrücklich

darauf hinzuweisen, dass

• die Auskunft nach Treu und Glauben Bindungswirkung nur entfaltet, wenn der
später verwirklichte Sachverhalt von dem der Auskunft zugrunde gelegten Sach
verhalt nicht abweicht (vgl. auch § 2 Abs. 1 Satz 1 StAuskV),

• für bereits verwirklichte Sachverhalte aus dieser Auskunft keine Bindungswirkung

abgeleitet werden kann,
• das Finanzamt bis zu der von der Auskunft abhängigen Disposition einen anderen

rechtlichen Standpunkt einnehmen und die Auskunft entsprechend widerrufen kann.

Die Auskunft tritt außer Kraft,

• wenn die Rechtsvorschriften, auf denen die Auskunft beruht, geändert werden

( 2 Abs. 2 StAuskV),
• wenn das Finanzamt die Auskunft zulässigerweise mit Wirkung für die Zukunft

widerruft oder
• wenn das Finanzamt die Auskunft unter den Voraussetzungen der §129-131 nach

§ 89 Abs. 2 AO berichtigt, zurücknimmt oder widerruft, weil die Auskunft durch un
lautere Mittel wie arglistige Täuschung, Drohung oder Bestechung erwirkt worden ist
oder die Rechtswidrigkeit der Auskunft dem Begünstigten bekannt oder infolge gro
ber Fahrlässigkeit nicht bekannt war oder

• wenn sie von einer sachlich oder örtlich unzuständigen Behörde erlassen worden

ist.

Über die Fälle der § 129-131 AO hinaus, kann eine verbindliche Auskunft nach § 2 Absatz 3
StAuskV auch mit Wirkung für die Zukunft aufgehoben oder geändert werden, wenn sich
herausstellt, dass die erteilte Auskunft unrichtig war.

Mit freundlichdn Grüßen

ann
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Rechtsbehelfs belehrung
Sie können gegen diesen Verwaltungsakt Einspruch einlegen.
Der Einspruch ist beim vorstehend bezeichneten Finanzamt schriftlich einzureichen, diesem
elektronisch zu übermitteln oder zur Niederschrift zu erklären.
Die Frist für die Einlegung des Einspruchs beträgt einen Monat. Sie beginnt mit Ablauf des
Tages, an dem Ihnen dieser Verwaltungsakt bekanntgegeben worden ist. Bei Zusendung
durch einfachen Brief oder Zustellung durch eingeschriebenen Brief gilt die Bekanntgabe mit
dem dritten Tag nach Aufgabe zur Post als bewirkt, es sei denn, dass der Verwaltungsakt zu
einem späteren Zeitpunkt zugegangen ist.
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